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Studienvertrag zum 

Projekt-Kompetenz-Studium (PKS) 
         "Bachelor of Science Führung und Organisation (BScFO)“. 

 
 

Zwischen der 
 

Steinbeis-Hochschule Berlin 
– im Folgenden: SHB – 

vertreten durch das 
Steinbeis-Transferzentrum

Innovative Systemgestaltung und personale Kompetenzentwicklung 
                                                    – im Folgenden: STZ – 

und  
 

         Vorname Nachname 
Adresse des Studierenden 

– im Folgenden: Studierender – 

 
wird folgender Studienvertrag geschlossen: 

 
1. Studienplatz: 

Der Studierende erhält einen Studienplatz im PKS "Bachelor of Science Führung und 
Organisation (BScFO)“. 
 

2. Studienabschluss: 
Abschluss des Studiums ist der staatlich anerkannte akademische Grad " Bachelor of Science ". 

 
3. Ordnungen: 

Für das Studium und den Studiengang gelten die aktuellen Regelungen und Ordnungen der SHB 
uneingeschränkt. Insbesondere sind die Grundordnung und die Rahmenordnungen sowie die dem 
Studium zu Grunde liegende Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für die Vertragspartner zu 
beachten. 

 
4. Dauer und Umfang des Studiums, Studienplan: 

Das Studium in diesem Studiengang dauert 4 Jahre (3 Jahre Präsenzphase), einschließlich der 
Fertigstellung der Thesis. Beginn und Ende sowie Inhalte (Module, besondere Festlegungen des 
Prüfungsausschusses und verbindliche Ergänzungen) und zeitliche Abläufe sind im verbindlichen 
Studienplan festgelegt. 

 
5. Studienorte: 

Die Studienorte der Studienmodule werden im aktuellen Studienplan festgelegt. In Frage kommen 
Berlin und Bremen. Die Kosten der An- und Rückreise und der Unterbringung am Studienort 
gehen zu Lasten des Studierenden. Übernachtungsmöglichkeiten werden vom STZ empfohlen. 

 
6. Projekt: 

Der/die Studierende verpflichtet sich, spätestens im ersten Quartal des zweiten Studienjahres ein 
Projekt mit seinem/ihren Beschäftigungsbetrieb und der STZ-Studiengangsleitung abzuklären. 
 
Der/die Studierende verpflichtet sich, Änderungen bezüglich dieses Projektes unverzüglich dem 
STZ anzuzeigen. 
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7. Leistungen: 
Es sind alle in der SPO und im Studienplan spezifizierten Leistungen von beiden Seiten vollständig 
zu erbringen. Es besteht Anwesenheitspflicht in allen Studienmodulen. Das STZ ist nicht 
verpflichtet, zusätzliche oder alternative Leistungen anzubieten, wenn der Studierende eine 
angebotene Leistung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht in Anspruch nimmt.  

 
8. Bezahlung: 

Die Studiengebühr beträgt 18.900 EUR. Die Studiengebühr beinhaltet die Studienunterlagen, 
Teilnahme an den Modulen, Studienbetreuung, wissenschaftliche Betreuung der Projekt- und 
Studienarbeit und Abnahme von Prüfungen. Sie ist im Ganzen oder halbjährlich im Voraus zu 
entrichten. Ein Zahlungsverzug berechtigt das STZ, den Vertrag einseitig und ohne Einhalten von 
Fristen zu kündigen. 

 
9. Kündigung des Vertrages: 

Dieser Vertrag kann erstmalig nach sechs Monaten von beiden Seiten mit einer Frist von drei 
Monaten gekündigt werden. Die Kündigung ist schriftlich abzufassen und zu begründen. Die Frist 
läuft ab Datum des Eingangs des Kündigungsschreibens. Die Kündigung führt automatisch zur 
Exmatrikulation. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.  
 

10. Wissenschaftspraxis, urheberrechtliche Regelungen: 
Bezüglich der Erarbeitung, Nutzung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse gelten die 
allgemein anerkannten Verhaltensnormen für die gute wissenschaftliche Praxis.  
 

11. Geheimhaltung: 
Alle Beteiligten verpflichten sich, Daten und Informationen, die ausdrücklich als vertraulich erklärt 
werden, auch über das Ende des Studiums hinaus geheim zu halten.  
 

12. Datenerfassung: 
Das Berliner Hochschulgesetz und die Studierendenverordnung bestimmen, dass 
personenbezogene Daten erhoben werden dürfen, wenn ihre Kenntnis zum Hochschulzugang, 
zum Studium, zum Studienverlauf und zu den Prüfungen erforderlich ist. Die Daten werden für 
diese Verwaltungszwecke erhoben, elektronisch gespeichert, genutzt und verarbeitet. Eine 
Weitergabe von Daten an Dritte außerhalb der Steinbeis-Hochschule erfolgt nur im Rahmen der 
gesetzlichen Pflichten. Die personenbezogenen Daten werden an SHB-Lehr- und Betreuungskräfte 
weitergegeben. Sie werden im Übrigen für Zwecke der Statistik verwendet, jedoch nur in 
anonymisierter Form veröffentlicht, es sei denn, der Teilnehmende gestattet seine Nennung 
ausdrücklich. Der Studierende stimmt bis auf Widerruf zu, dass die Steinbeis-Hochschule Berlin ihn 
postalisch oder per E-Mail kontaktiert, bzw. ihm Informationen, Unterlagen sowie Werbung des 
Steinbeis-Verbunds zusenden kann. 

 
 
Berlin, den  ................................................  Ort, den  .......................  

 

 .................................................................  

Steinbeis-Transferzentrum  
 

 

 

 .................................................................  

Vor-/Nachname Studierender 
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